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Rechtssatz

Durch die Art. 10 bis 15 der Architekturrichtlinie, die das Kapitel III. "Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstige

Befähigungsnachweise, die auf Grund erworbener Rechte oder bestehender einzelstaatlicher Vorschriften Zugang zu

den Tätigkeiten auf dem Gebiet der Architektur erö@nen" bilden, wird eine Übergangsregelung für die gegenseitige

Anerkennung bestimmter Befähigungsnachweise gescha@en. Diese Befähigungsnachweise sind in den Art. 11 und 12

der Architekturrichtlinie abschließend aufgezählt (vgl. die Urteile des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften

(EuGH) vom 21. März 2002 in der Rechtssache C- 298/99, Kommission gegen italienische Republik, Slg. 2002 I-03129, Rn

7, und vom 9. August 1994 in der Rechtssache C-447/93, Nicolas Dreessen, Slg. 1994 I-4087, Rn 11).
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